
Kapitel  2
 
Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber 
 

§ 71
 
Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
 

(1) Private und öffentliche Arbeitgeber    (Arbeitgeber) mit jahresdurchschnittlich monatlich 
mindestens 20 Arbeitsplätzen im Sinne des §  73 haben auf wenigstens 5 Prozent der 
Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Dabei sind schwerbehinderte 
Frauen besonders zu berücksichtigen. Abweichend von Satz 1 haben Arbeitgeber mit 
jahresdurchschnittlich monatlich weniger als 40 Arbeitsplätzen jahresdurchschnittlich je Monat 
einen schwerbehinderten Menschen, Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich weniger 
als 60 Arbeitsplätzen jahresdurchschnittlich je Monat zwei schwerbehinderte Menschen zu 
beschäftigen. 

(2) aufgehoben 

(3) Als öffentliche Arbeitgeber im Sinne des Teils 2 gelten 
1. jede oberste Bundesbehörde mit ihren nachgeordneten Dienststellen, das 

Bundespräsidialamt, die Verwaltungen des Deutschen Bundestages und Bundesrates, das 

Bundesverfassungsgericht, die obersten Gerichtshöfe des Bundes, der Bundesgerichtshof 

jedoch zusammengefasst mit dem Generalbundesanwalt, sowie das 

Bundeseisenbahnvermögen, 

2. jede oberste Landesbehörde und die Staats- und Präsidialkanzleien mit ihren 

nachgeordneten Dienststellen, die Verwaltungen der Landtage, die Rechnungshöfe 

(Rechnungskammern), die Organe der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder und jede 

sonstige Landesbehörde, zusammengefasst jedoch diejenigen Behörden, die eine 

gemeinsame Personalverwaltung haben, 

3. jede sonstige Gebietskörperschaft und jeder Verband von Gebietskörperschaften, 

4. jede sonstige Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts. 

§ 72
 
Beschäftigung besonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen 


 (1) Im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht sind in angemessenem Umfang zu 
beschäftigen 
1. schwerbehinderte Menschen, die nach Art oder Schwere ihrer Behinderung im Arbeitsleben 

besonders betroffen sind, insbesondere solche, 

a) die zur Ausübung der Beschäftigung wegen ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend 

einer besonderen Hilfskraft bedürfen oder  
 

b) deren Beschäftigung infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend mit 
 

außergewöhnlichen Aufwendungen für den Arbeitgeber verbunden ist oder 
 



c) die infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend offensichtlich nur eine wesentlich 

verminderte Arbeitsleistung erbringen können oder 

d) bei denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 allein infolge geistiger oder 

seelischer Behinderung oder eines Anfallsleidens vorliegt oder  

e) die wegen Art oder Schwere der Behinderung keine abgeschlossene Berufsbildung im 

Sinne des Berufsbildungsgesetzes haben,  

2. schwerbehinderte Menschen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben. 

(2) Arbeitgeber mit Stellen zur beruflichen Bildung, insbesondere für Auszubildende, haben 
im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht einen angemessenen Anteil dieser Stellen 
mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Hierüber ist mit der zuständigen 
Interessenvertretung im Sinne des § 93 und der Schwerbehindertenvertretung zu beraten. 

§ 73
 
Begriff des Arbeitsplatzes 
 

(1) Arbeitsplätze im Sinne des Teils 2 sind alle Stellen, auf denen Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen, Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen sowie Auszubildende 
und andere zu ihrer beruflichen Bildung Eingestellte beschäftigt werden.  

(2) Als Arbeitsplätze gelten nicht die Stellen, auf denen beschäftigt werden  
1. behinderte Menschen, die an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 Abs. 3 Nr. 

3 in Betrieben oder Dienststellen teilnehmen, 

2. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, sondern vorwiegend 

durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art bestimmt ist, und Geistliche öffentlich­

rechtlicher Religionsgemeinschaften, 

3. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die vorwiegend 

zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung oder Erziehung erfolgt,  

4. Personen, die an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem Dritten Buch teilnehmen, 

5. Personen, die nach ständiger Übung in ihre Stellen gewählt werden,  

[bis 31.12.2004: 
6. Personen, die nach § 19 des Bundessozialhilfegesetzes in Arbeitsverhältnissen 

beschäftigt werden,] 
[ab 1.1.2005: 

6. aufgehoben] 

7. Personen, deren Arbeits-, Dienst- oder sonstiges Beschäftigungsverhältnis wegen Wehr- 

oder Zivildienst, Elternzeit, unbezahltem Urlaub, wegen Bezuges einer Rente auf Zeit oder 

bei Altersteilzeitarbeit in der Freistellungsphase (Verblockungsmodell) ruht, solange für sie 



eine Vertretung eingestellt ist. 

(3) Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stellen, die nach der Natur der Arbeit oder nach den 
zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen nur auf die Dauer von höchstens acht 
Wochen besetzt sind, sowie Stellen, auf denen Beschäftigte weniger als 18 Stunden wöchentlich 
beschäftigt werden. 

§ 74 
Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der Pflichtarbeitsplatzzahl 

(1) Bei der Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der Zahl der Arbeitsplätze, 
auf denen schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen sind (§  71), zählen Stellen, auf denen 
Auszubildende beschäftigt werden, nicht mit. Das Gleiche gilt für Stellen, auf denen Rechts- 
oder Studienreferendare und - referendarinnen beschäftigt werden, die einen Rechtsanspruch 
auf Einstellung haben. 

(2) Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurunden, bei 
Arbeitgebern mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 Arbeitsplätzen abzurunden. 

§ 75
 
Anrechnung Beschäftigter auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte 
 

Menschen 
 

(1) Ein schwerbehinderter Mensch, der auf einem Arbeitsplatz im Sinne des [bis 
31.12.2004: §  73 Abs.  1 oder Abs.  2 Nr.  1, 4 oder 6] [ab 1.1.2005: §  73 Abs. 1 oder Abs.  2 
Nr. 1 oder 4 ] beschäftigt wird, wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen 
angerechnet.  

(2) Ein schwerbehinderter Mensch, der in Teilzeitbeschäftigung kürzer als betriebsüblich, 
aber nicht weniger als 18  Stunden wöchentlich beschäftigt wird, wird auf einen 
Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen angerechnet. Bei Herabsetzung der 
wöchentlichen Arbeitszeit auf weniger als 18 Stunden infolge von Altersteilzeit gilt Satz 1 
entsprechend. Wird ein schwerbehinderter Mensch weniger als 18 Stunden wöchentlich 
beschäftigt, lässt die Bundesagentur für Arbeit die Anrechnung auf einen dieser 
Pflichtarbeitsplätze zu, wenn die Teilzeitbeschäftigung wegen Art oder Schwere der 
Behinderung notwendig ist. 

(2a) Ein schwerbehinderter Mensch, der im Rahmen einer Maßnahme zur Förderung des 
Übergangs aus der Werkstatt für behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (§ 5 
Abs. 4 Satz 1 der Werkstättenverordnung) beschäftigt wird, wird auch für diese Zeit auf die Zahl 
der Pflichtarbeitsplätze angerechnet. 

(3) Ein schwerbehinderter Arbeitgeber wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für 
schwerbehinderte Menschen angerechnet.  



(4) Der Inhaber eines Bergmannsversorgungsscheins wird, auch wenn er kein 
schwerbehinderter oder gleichgestellter behinderter Mensch im Sinne des §  2 Abs.  2 oder 3 ist, 
auf einen Pflichtarbeitsplatz angerechnet. 

§ 76 
Mehrfachanrechnung 

(1) Die Bundesagentur für Arbeit kann die Anrechnung eines schwerbehinderten Menschen, 
besonders eines schwerbehinderten Menschen im Sinne des § 72 Abs.  1 auf mehr als einen 
Pflichtarbeitsplatz, höchstens drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen zulassen, 
wenn dessen Teilhabe am Arbeitsleben auf besondere Schwierigkeiten stößt. Satz  1 gilt auch 
für schwerbehinderte Menschen im Anschluss an eine Beschäftigung in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen und für teilzeitbeschäftigte schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 
75 Abs.  2. 

(2) Ein schwerbehinderter Mensch, der beruflich ausgebildet wird, wird auf zwei 
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen angerechnet. Satz 1 gilt auch während der 
Zeit einer Ausbildung im Sinne des § 35 Abs. 2, die in einem Betrieb oder einer Dienststelle 
durchgeführt wird. Die Bundesagentur für Arbeit kann die Anrechnung auf drei 
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen zulassen, wenn die Vermittlung in eine 
berufliche Ausbildungsstelle wegen Art oder Schwere der Behinderung auf besondere 
Schwierigkeiten stößt. Bei Übernahme in ein Arbeits- oder Beschäftigungsverhältnis durch den 
ausbildenden oder einen anderen Arbeitgeber im Anschluss an eine abgeschlossene 
Ausbildung wird der schwerbehinderte Mensch im ersten Jahr der Beschäftigung auf zwei 
Pflichtarbeitsplätze angerechnet; Absatz 1 bleibt unberührt. 

(3) Bescheide über die Anrechnung eines schwerbehinderten Menschen auf mehr als drei 
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen, die vor dem 1. August 1986 erlassen 
worden sind, gelten fort. 

§ 77 
Ausgleichsabgabe 

(1) Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht 
beschäftigen, entrichten sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte 
Menschen eine Ausgleichsabgabe. Die Zahlung der Ausgleichsabgabe hebt die Pflicht zur 
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nicht auf. Die Ausgleichsabgabe wird auf der 
Grundlage einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote ermittelt,. 

(2) Die Ausgleichsabgabe beträgt je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz 
1. 105 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 3 Prozent bis weniger 

als dem geltenden Pflichtsatz, 

2. 180 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 2 Prozent bis weniger 

als 3 Prozent, 

3. 260 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von weniger als 2 Prozent. 



Abweichend von Satz 1 beträgt die Ausgleichsabgabe je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für 
schwerbehinderte Menschen 
1. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 40 zu berücksichtigenden 

Arbeitsplätzen bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von weniger als einem 

schwerbehinderten Menschen 105 Euro und 

2. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 zu berücksichtigenden 

Arbeitsplätzen bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von weniger als zwei 

schwerbehinderten Menschen 105 Euro und bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung 

von weniger als einem schwerbehinderten Menschen 180 Euro. 

(3) Die Ausgleichsabgabe erhöht sich entsprechend der Veränderung der Bezugsgröße 
nach §  18 Abs.  1 des Vierten Buches. Sie erhöht sich zum 1. Januar eines Kalenderjahres, 
wenn sich die Bezugsgröße seit der letzten Neubestimmung der Beträge der Ausgleichsabgabe 
um wenigstens 10 Prozent erhöht hat. Die Erhöhung der Ausgleichsabgabe erfolgt, indem der 
Faktor für die Veränderung der Bezugsgröße mit dem jeweiligen Betrag der Ausgleichsabgabe 
vervielfältigt wird. Die sich ergebenden Beträge sind auf den nächsten durch fünf teilbaren 
Betrag abzurunden. Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung gibt den 
Erhöhungsbetrag und die sich nach Satz  3 ergebenden Beträge der Ausgleichsabgabe im 
Bundesanzeiger bekannt. 

(4) Die Ausgleichsabgabe zahlt der Arbeitgeber jährlich zugleich mit der Erstattung der 
Anzeige nach §  80 Abs. 2 an das für seinen Sitz zuständige Integrationsamt. Ist ein 
Arbeitgeber mehr als drei Monate im Rückstand, erlässt das Integrationsamt einen 
Feststellungsbescheid über die rückständigen Beträge und zieht diese ein. Für rückständige 
Beträge der Ausgleichsabgabe erhebt das Integrationsamt nach dem 31. März 
Säumniszuschläge nach Maßgabe des §  24 Abs.  1 des Vierten Buches; für ihre Verwendung 
gilt Absatz 5 entsprechend. Das Integrationsamt kann in begründeten Ausnahmefällen von der 
Erhebung von Säumniszuschlägen absehen. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den 
Feststellungsbescheid haben keine aufschiebende Wirkung. Gegenüber privaten Arbeitgebern 
wird die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften über das Verwaltungszwangsverfahren 
durchgeführt. Bei öffentlichen Arbeitgebern wendet sich das Integrationsamt an die 
Aufsichtsbehörde, gegen deren Entscheidung es die Entscheidung der obersten Bundes- oder 
Landesbehörde anrufen kann. Die Ausgleichsabgabe wird nach Ablauf des Kalenderjahres, das 
auf den Eingang der Anzeige bei der Bundesagentur für Arbeit folgt, weder nachgefordert noch 
erstattet. 

(5) Die Ausgleichsabgabe darf nur für besondere Leistungen zur Förderung der Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich begleitender Hilfe im Arbeitsleben 
(§ 102 Abs.  1 Nr.  3) verwendet werden, soweit Mittel für denselben Zweck nicht von anderer 
Seite zu leisten sind oder geleistet werden. Aus dem Aufkommen an Ausgleichsabgabe dürfen 
persönliche und sächliche Kosten der Verwaltung und Kosten des Verfahrens nicht bestritten 
werden. Das Integrationsamt gibt dem Beratenden Ausschuss für behinderte Menschen bei dem 
Integrationsamt (§  103) auf dessen Verlangen eine Übersicht über die Verwendung der 
Ausgleichsabgabe. 

(6) [bis 31.12.2004: Die Integrationsämter leiten 45 Prozent des Aufkommens an 
Ausgleichsabgabe an den Ausgleichsfonds (§  78) weiter.] [ab 1.1.2005: Die 
Integrationsämter leiten den in der Rechtsverordnung nach § 79 bestimmten Prozentsatz des 



Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den Ausgleichsfonds (§  78) weiter.] Zwischen den 
Integrationsämtern wird ein Ausgleich herbeigeführt. Der auf das einzelne Integrationsamt 
entfallende Anteil am Aufkommen an Ausgleichsabgabe bemisst sich nach dem Mittelwert aus 
dem Verhältnis der Wohnbevölkerung im Zuständigkeitsbereich des Integrationsamtes zur 
Wohnbevölkerung im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches und dem Verhältnis der Zahl der im 
Zuständigkeitsbereich des Integrationsamtes in den Betrieben und Dienststellen 
beschäftigungspflichtiger Arbeitgeber auf Arbeitsplätzen im Sinne des §  73 beschäftigten und 
der bei den Agenturen für Arbeit arbeitslos gemeldeten schwerbehinderten und diesen 
gleichgestellten behinderten Menschen zur entsprechenden Zahl der schwerbehinderten und 
diesen gleichgestellten behinderten Menschen im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs. 

(7) Die bei den Integrationsämtern verbleibenden Mittel der Ausgleichsabgabe werden von 
diesen gesondert verwaltet. Die Rechnungslegung und die formelle Einrichtung der Rechnungen 
und Belege regeln sich nach den Bestimmungen, die für diese Stellen allgemein maßgebend 
sind. 

(8) Für die Verpflichtung zur Entrichtung einer Ausgleichsabgabe (Absatz 1) gelten 
hinsichtlich der in §  71 Abs.  3 Nr.  1 genannten Stellen der Bund und hinsichtlich der in § 71 
Abs.  3 Nr.  2 genannten Stellen das Land als ein Arbeitgeber. 

§ 78 
Ausgleichsfonds 

Zur besonderen Förderung der Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
auf Arbeitsplätzen und zur Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen, die den Interessen 
mehrerer Länder auf dem Gebiet der Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am 
Arbeitsleben dienen, ist beim Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung als 
zweckgebundene Vermögensmasse ein ,Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur 
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben gebildet. Das Bundesministerium für 
Gesundheit und Soziale Sicherung verwaltet den Ausgleichsfonds.  

§ 79 
Verordnungsermächtigungen 

 Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates 
1. die Pflichtquote nach §  71 Abs. 1 nach dem jeweiligen Bedarf an Arbeitsplätzen für 

schwerbehinderte Menschen zu ändern, jedoch auf höchstens 10 Prozent zu erhöhen oder 

bis auf 4 Prozent herabzusetzen; dabei kann die Pflichtquote für öffentliche Arbeitgeber 

höher festgesetzt werden als für private Arbeitgeber, 

2. nähere Vorschriften über die Verwendung der Ausgleichsabgabe nach § 77 Abs. 5 und die 

Gestaltung des Ausgleichsfonds nach §  78, die Verwendung der Mittel durch ihn für die 

Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben und das Vergabe- 



und Verwaltungsverfahren des Ausgleichsfonds zu erlassen, 

3. in der Rechtsverordnung nach Nummer 2 

a) den Anteil des an den Ausgleichsfonds weiterzuleitenden Aufkommens an 

Ausgleichsabgabe entsprechend den erforderlichen Aufwendungen zur Erfüllung der 

Aufgaben des Ausgleichfonds und der Integrationsämter [bis 31.12.2004: abweichend 
von §  77 Abs.  6 Satz 1], 

b) den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern auf Vorschlag der Länder oder einer 

Mehrheit der Länder abweichend von §  77 Abs.  6 Satz  3 sowie 

c) die Zuständigkeit für die Förderung von Einrichtungen nach §  30 der 

Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung abweichend von §  41 Abs.  2 Nr. 1 

dieser Verordnung und von Integrationsbetrieben und -abteilungen abweichend von § 41 

Abs.  1 Nr.  3 dieser Verordnung  

zu regeln, 

4. die Ausgleichsabgabe bei Arbeitgebern, die über weniger als 30 Arbeitsplätze verfügen, für 

einen bestimmten Zeitraum allgemein oder für einzelne Bundesländer herabzusetzen oder zu 

erlassen, wenn die Zahl der unbesetzten Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen 

die Zahl der zu beschäftigenden schwerbehinderten Menschen so erheblich übersteigt, dass 

die Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen dieser Arbeitgeber nicht in Anspruch 

genommen zu werden brauchen. 


